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Zollikofen, 03. März 2019 

 

Antrag Barrierefreier Zugang zum Spiellokal 
(Ergänzung Reglement) 

 
 

Der Schachklub Zollikofen beantragt der Delegiertenversammlung des SSB das bestehende Reglement über 
die Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft (SMM) und Schweizerische Gruppenmeisterschaft (SGM) in der 
Fassung vom 19.11.2018 bzgl. dem Artikel 16, Ziffer 1 mit einem Passus, der den barrierefreien Zugang zu 
einem Spiellokal gewährt, zu ergänzen. 
 
Begründung 
Wir haben mit Marc Tillmann einen Schachspieler in unseren Reihen, der auf einen Rollstuhl und damit auf 
einen barrierefreien Zugang angewiesen ist. Auch in Auswärtsspielen möchte der SK Zollikofen nicht auf 
seinen Einsatz verzichten müssen. 
In den letzten Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass der SK Zollikofen an Spielorte gereist ist, an 
denen es keinen barrierefreien Zugang gab. Das führte auf beiden Seiten zu schwierigen Situationen, z.B. 
Suche eines adäquaten Ersatzraumes, De-/Montage von Rollstuhl und/oder verspätetem Beginn. 
Auch wenn sich viele unserer gastgebenden Mannschaften äusserst kooperativ zeigten, ist das für beide 
Mannschaften nicht ideal. 
 
Gemäss dem heute gültigen Artikel 16, Ziffer 1 bestimmt die gastgebende Mannschaft den Spielort. 

  
 
Die nachfolgenden Punkte (sinngemäss) sollten in einem ergänzenden Passus das Recht auf einen barriere-
freien Zugang für SpielerInnen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, berücksichtigen und damit dem 
Behindertengesetz Rechnung tragen resp. der Verfassungsgrundlage entsprechen: 
1. Der Spielplan enthält einen Hinweis, wenn der Zugang zum Spielort nicht barrierefrei ist. 
2. Die Gastmannschaft erhält das Antragsrecht, um Verschiebung des Spielortes. 
3. Falls kein geeigneter alternativer Spielort angeboten werden kann, soll das Heimspiel bei der Gastmann-

schaft ausgetragen werden. 
 
Daher beantragt der SK Zollikofen, den Artikel 16, Ziffer 1 wie folgt zu ergänzen: 

Art. 16 Spielort 
1  Die gastgebende Mannschaft bestimmt den Spielort. 

Dieser muss, sofern die Gastmannschaft SpielerInnen mit Beeinträchtigung aufbietet, barriere-
frei zugänglich sein. Ist ihr das nicht möglich oder kann sie keinen alternativen Spielort anbie-
ten, wird das Heimspiel bei der Gastmannschaft ausgetragen. 

 
 
Sportliche Grüsse 

Alexander Krebs 
Präsident SK Zollikofen 


